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Nr. 13 Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusam-
menschlüsse von Gebietskörperschaften

Nr. 14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung
Nr. 15 Besondere Regelungen

Zu Abs. 2 — Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenstän-
den

Nr. 16 Zum Begriff
Nr. 17 Voraussetzungen
Nr. 18 Verfahren :

Anlagen
Anlage 1 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur

institutionellen Förderung (ANBest-I)
Anlage 2 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur

Projektförderung (ANBest-P)
Anlage 3 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen

zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und
Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften
(ANBestGK)

Muster
Muster 1 Antrag
Muster 2 Haushalts-oder Wirtsehaftsplan
Muster 3 Zuwendungsbescheid
Muster 4 Verwendungsnachweis
Muster 5 Einf acher Verwendungsnachweis

Anhang
Anhang 1 Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den Vorläu-

figen Verwaltungsvorecririften zu § 44 BHO (ZBau) mit:
— Muster 1: Prüfvermerk
— Muster 2: Verwendungsnachweis
— Muster 3: Zwischennachweis

Zu Abs. 1 — Zuwendungen
1 Bewilligungsvoraussetzungen
1.1 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn der

Zweck durch die Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien oder sonstigen Gewährleistungen nicht erreicht wer-
den kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur
bewilligt werden, soweit der Zweck nicht durch unbe-
dingt oder bedingt rückzahlbare Zuwendungen erreicht
werden kann.

1.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt
werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsfüh-
rung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Ver-
wendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und Beschaffun-
gen muss der Empfänger auch in finanzieller Hinsicht die
Gewähr für eine ordnungsgemäße Verwendung und Un-
terhaltung der Anlagen bieten. Eine Anfrnarizierung von
Vorhaben, deren Gesamtfinarizierung nicht gesichert ist,
ist unzulässig.

1.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche
Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen wor-
den sind. Das zuständige Ministerium kann im Einzelfall
allein und für einzelne Ziiwendungsbereiche im Einver-
nehmen mit dem Mimsterium der Finanzen Ausnahmen
zulassen. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Iiefe-
rungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaß-
nahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grund-
erwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie
sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

1.4 Sollen für denselben Zweck Zuwendungen ausnahms-
weise von mehreren Stellen des Landes oder sowohl vom
Land als auch von anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts bewilligt werden, haben die Zuwen-
dungsgeber vor der Bewilligung mindestens Emverneh-
men herbeizuführen über

1.4.1 die zu finanzierenden Maßnahmen,
1.4.2 die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendung

(Nr. 2),
1.4.3 Nebenbestimmuhgen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5),

Vorläufige Verwaltungsvorschriften (VV-LHO);
h i e r : Neufassung der W zu § 44 LHO
Bezug : Mein Erlass vom 14. Juni 1987 (StAnz. S. 1474)

Die o. g. Verwaltungsvorschriften werden in der als Anlage abge-
druckten Fassung mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt. Die Än-
derungen sind gegenüber der bisherigen Fassung durch Markie-
rung am Seitenrand kenntlich gemacht.
Die Überarbeitung der Verwaltungsvorschriften ist unter anderem
aufgrund der zwischenzeitlich in der Praxis gewonnenen Erfah-
rungen und wegen der Anpassungen an das geänderte Hessische
Verwaltungsverfahrengesetz erforderlich geworden. Danach ist
künftig anstelle der ZBau Land die ZBau Bund für Hessen anzu-
wenden. Sie ist mit den dazugehörigen Vordrucken als Anhang den
W zu § 44 LHO abgedruckt.
Die sinngemäße Anwendung der ZBau Bund ist in W Nr. 6.2 ge-
regelt. Da es sich aber bei dem in den Verwaltungsvorschriften
verwendeten Begriff der technischen staatlichen Verwaltung nicht
explizit um die Staatliche Hochbauverwaltung handelt, bitte ich
Folgendes zu beachten:
Die Zuständigkeit innerhalb der technischen staatlichen Verwal-
tungen für die Aufgaben gemäß der baufachlichen Ergänzungsbe-
stimmungen (ZBau) wird von der jeweils zuständigen obersten
technischen Instanz bestimmt.
Oberste technische Instanz für Hochbauten (insbesondere ohne so-
zialen Wohnungsbau und Bauten der gewerblichen Wirtschaft) ist
der Minister der Finanzen, bei dem die Bauberatungsstelle des
Landes eingerichtet ist, im Übrigen der jeweilige zuständige Fach-
minister. l~
Im Hinblick auf den stattgefundenen Jahrtausendwechsel sind die
Vordrucke mit der Nummer 6.37, 6.38, 6.39, 6.41 und 6.42 redak-
tionell überarbeitet worden. Diese Vordrucke sind nach Aufbrau-
chen der noch vorhandenen Lagerbestände zu verwenden. Unter
Verwendung derselben Vordrucknummer ersetzen die zur ZBau
Bund dazugehörigen Vordrucke nunmehr die bisherigen Vor-
drucke Nr. 6.43, 6.44 und 6.45. Die bisherigen Vordrucke Nr„ 6.43,
6.44 und 6.45 sowie der Vordruck Nr. 6.874 treten mit sofortiger
Wirkung außer Kraft.
Die neugefassten Verwaltungsvorschriften wurden mit der Ar-
beitsgruppe Verwaltungsvereinfachung eingehend beraten und
abgestimmt. Der Hessische Rechnungshof ist nach § 103 Abs. 1
LHO gehört worden und hat die nach § 44 Abs. 1 Satz 4 LHO er-
forderliche Zustimmung erteilt.

Wiesbaden, 13. März 2000
Hessisches Ministerium der Finanzen
H 1007 A — 310Ö/§ 44/09 — IIIA 13
— Gült.-Verz. 4300 —

StAnz, 14/2000 S. 1079

Vorläufige Verwaltiuigsvorschriften.
zur Hessischen Landeshaushaltsordnung

§44 j
Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder

Vermögensgegenständen
Zu §44:
Inhaltsübersicht

Zu Abs. 1 — Zuwendungen
Nr. 1 Bewilligungsvoraussetzungen
Nr. 2 Finanzierung, Höhe der Zuwendung
Nr. 3 Antragsverfahren
Nr. 4 Bewilligung
Nr. 5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid
Nr. 6 Zuwendungen für Baumaßnahmen
Nr. 7 Auszahlung der Zuwendungen
Nr. 8 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwen-

dungsbescheides, Erstattung der Zuwendung und Ver-
zinsung

Nr. 9 Überwachung der Verwendung
Nr. 10 Nachweis 3er Verwendung
Nr. 11 Prüfung des Verwendungsnachweises
Nr. 12 Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungs-

empfänger
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1.4.4 die Beteiligung der fachlich zuständigen technischen
staatlichen Verwaltung, zum Beispiel in den Fällen der

1.4.5 den Verwendungsnachweis und seine Prüfung durch eine
der beteiligten Verwaltungen (Nr. 10 und 11).

1.5 Bei Baumaßnahmen muss der Zuwendungsempfänger

1.5.1 Eigentümer oder Erbbaubereehtigter des Grundstücks
(Erbbauvertrag auf mindestens 66 Jahre) oder Inhaber ei-
nes dinglich gesicherten Nutzungsrechts oder

1.5.2 wennsichdas Grundstück im Eigentum einer Gebietskör-
perschaft befindet, im Besitz eines auf mindestens
25 Jahre abgeschlossenen Pachtvertrages oder

1.5.3 bei Vorhaben kleineren Umfanges im Besitze eines auf
mindestens 15 Jahre abgeschlossenen Nutzungsvertrages
(zum Beispiel Miet- oder Pachtvertrag).

2 Finamaerungsarten, Höhe der Zuwendung
2.1 Vor Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Fi-

nanzierungsart unter Berücksichtigung der Interessen-

hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan die sich ergebenden Vorteile auszuweisen.
Das Ergebnis der Antragsprüfung ist bei Bedarf zu ver-
merken. Dabei kann auf andere Unterlagen (Antrag Zu-
wendungsbescheid) verwiesen werden. In dem Vermerk
soll insbesondere auf die Notwendigkeit und Angemes-
senheit der Zuwendimg&ngegangen werden sowie auf
die Beteiligung anderer Dienststellen (auchinfachtechni-

den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben (auch un-
ter Berücksichtigung der Nr. 2,5),
die Wahl der Fmanzierungsart,
die Sicherung der Gesamtfinanzierung,
die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre.
Soll eine Zuwendung ausnahmsweise ohne schriftlichen
Antrag bewilligt werden, so begründet die BewiUigungs-
benorde die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zu-
wendung.

Bei einer Zuwendung an Betriebe oder Unternehmen, die
wenigstens zum Teil der Förderung der Wirtschaft dienen
soll, gilt zusätzlich Folgendes:
Es bedarf eines schriftlichen Antrags. 1
Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in an-
derer Weise im Zusammenhang mit dem Antrag die Tat-
sachen als subventionserheblich im Sinne des § 264 des
Strafgesetzbuches (StGB) zu bezeichnen (§ 1 des Hes-
sischen Subventionsgesetzes —. Hess.SubvG — in Ver-
bindung mit § 2 Abs. 1 des Subventionsgesetzes —
SubvG —), die nach
dem Zuwendungszweck,
Rechtsvorschriften,
diesen Verwaltungsvorschriften und den Nebenbestim-
mungen zum Zuwendungsbescheid (Nr. 5),

3.6.2.4 besonderen Veirwalfcmgsvorschriften, Richtlinien oder
sonstigen Zuwendungsvoraussetzungen für die Bewilli-
gung, Gewährung, Bückforderung, Weitergewährung
oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind
Der AntragsteUer ist auf die Strafbarkeit des Subven-
tionsbetrugs nach § 264 StGB hinzuweisen.
Zu den Tatsachen nach Nr. 3.6.2.3 gehören insbesondere
solche,
die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessen-
heit der Zuwendung von Bedeutung sind (Nr. 3.2),
die Gegenstand der Bilanzen, Gewinn- und Verlustrech-
nungen, Vermögensübersichten oder Gutachten, des Fi-
nanzierungsplans, des Haushalts- oder Wirtschaftsplans
etwaiger Übersichten und Überleitungsrechnungen oder
sonstiger nach Nr. 3.2 und 3.3 dem Antrag beizufügender
Unterlagen sind,
von denen nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48 49
49 a HVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften die'Er-
stattung der Zuwendung abhangig ist,
die sich auf die Art und Weise der Verwendungen eines
aus der Zuwendung beschafften Gegenstandes beziehen
(§ 3 Abs. 2 SubvG).
Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die
durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt
werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusam-
menhang mit einer beantragten Zuwendung (§ l
Hess.SubvG in Verbindung mit § 4 SubvG),
Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer
Weise vor der Bewilligung zu versichern, dass ihm die
Tatsachen nach den Nrn. 3.6.2 bis 3.6.4 als subventions-
erheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetrußes
nach § 264 StGB bekannt sind.
Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den
eingereichten Unterlagen oder sonstigen Umstanden
Zweifel, ob die beantragte oder in Anspruch genommene
Zuwendung mit dem Zuwendungszweck oder 3en Zu-
wendungsvoraussetzungen im Einklang steht, so hat die
Bewilligungsbehörde dem Zuwendungsempfänger die
Tatsachen, deren Aufklärung zur Beseitiguaag der Zweifel
notwendig erscheint, nachträglich als subvqidionserheb-
hch im Sinne des § 264 StGB zu bezeicjbnen (§ 1
Hess.SubvG in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Su^G).

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5

3.6

3.6.1
3.6.2

besten entspricht.
Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung
des zu erfüllenden Zwecks bewilligt, und zwar
nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der
zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteilfinanzierung)- die
Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbe-
trag zu begrenzen; oder
zur Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, als
der Zuwendungsempfänger die zuwendungsfähigen Aus-
gaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken
vermag.(Fehlbedarfsfinalizierung); die Zuwendung ist bei
der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen;

bei Zuwendungen bis 10 000 Deutsche Mark stets, im
Übrigen in anderen geeigneten Fällen mit einem festen
Betrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (Festbe-
tira^finanzierung); dabei kann die Zuwendung auch auf
das Vielfache eines Betrages festgesetzt werden, der sich
für eine bestimmte Einheit ergibt. Hierzu sollen nach
Möglichkeit Kostenpauschalen oder sonstige Richtwerte
zugrunde gelegt werden.
Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzie-
rung bewilligt werden, wenn der Zuwendungsempfänger
an der ErfüUung des Zwecks kein oder ein nur geringes
wirtschaftliches Interesse hat, das gegenüber dem Lan-
desinteresse nicht ins Gewicht fäüt, oder wenn die Erfül-
lung des Zwecks in dem notwendigen Umfang nur bei
Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger Ausgaben
durch das Land möglich ist. Die Zuwendung ist bei der
Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.
Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Drit-
ten, sollen diese sich angemessen an den zuwendungs-
fähigen Ausgaben beteiligen.
Die Vorsteuerbeträge nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes
(UStG) gehören, soweit sie bei der Umsatzsteuer abge-
setzt werden können, nicht zu den zuwendungsfähigen

Antragsverfahren
Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es grund-
sätzlich eines schriftlichen Antrags.
Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteilung
der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung
erforderlichen Angaben enthalten. Auf Verlangen der Be-
wiihgungsbehörde sind die Angaben durch geeignete Un-
terlagen zu belegen.
Dem Antrag sind insbesondere beizufügen
bei Projektförderung (Nr. 2.1 zu § 23) ein Finanzierungs-
plan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwen-
dungszweck zusammenhangenden Ausgaben mit einer
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) und eine
Erldarung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen

bei institutioneUer Förderung (Nr. 2.2 zu § 23) ein Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan und gegebenenfalls eine
Uberleitungsrechnung (Nr. 3.4 zu § 23),
eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger
allgemein oder für das betreffende Vorhaben zum Vor-
steuerabzug nach § 15 USt£ berechtigt ist In diesem Fall

2,2

2.2.1

2.2.2

3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.32.2.3

2.3 3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.3.4

3.6.4

3.6.5

3.6M

2.5

3
3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3
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4 Bewilligung
4.1 Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwendungs-

bescheid bewilligt. Soweit dem Antrag des Zuwendungs-
empfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderli- 5.1.1
chenfalls zu begründen (§ 39 HVwVfG).

4.2 Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten:
4.2.1 die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 5.1.2
4.2.2 Art (Nr. 2 zu § 23) und Höhe der Zuwendung,
4.2.3 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und —

wenn mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände erworben
oder hergestellt werden — die Angabe, dass die Zuwen-
dung nur für einen eingeschränkten Zeitraum für den 5.1.3
Zuwendungszweck gebunden ist. Ergänzend gilt:
— Die Bezeichnung des Zuwendungszwecks muss so ein-

deutig und detailliert festgelegt werden, dass sie auch
als Grundlage für eine begleitende und abschließende
Kontrolle des Erfolgs des Vorhabens oder des Förder-
Programms dienen kann. Der Zuwendungszweck ist
gegebenenfalls durch Erläuterungen zu präzisieren.

— Werden Gegenstände erworben oder hergestellt, so ist
regelmäßig festzulegen, ob der Zuwendungsempfän-
ger nach Ablauf der zeitlichen Bindung in der Verfü-
gung über beschaffte Gegenstände frei wird oder wie •
er anderenfalls zu verfahren hat. So kann der Zuwen-
dungsempfänger beispielsweise verpflichtet werden,
auf Verlangen für den Zuwendungszweck nicht mehr
benötigte Gegenstände dem Land oder einem Dritten
zu übereignen, zu veräußern oder den Bestwert abzu-
gelten. Für den Fall der Veräußerung kann die Bewilli-
gungsbehörde ihre Einwilligung mit weiteren Aufla-
gen verbinden. Sie kann beispielsweise verlangen,
dass, ein bestimmter Mindesterlös erzielt wird.

— Bei der Bewilligung kann die Bewilligungsbehörde
ferner auferlegen, dass der Zuwendungsempfänger
während der zeitlichen Bindung bestimmte Verfügun-
gen über beschaffte Gegenstände vornimmt, beispiels-
weise nicht mehr für den Zuwendungszweck benötigte
Gegenstände dem Land oder einem Dritten übereig-
net.

4.2.4 ciie Finanzierungsart (Nr. 2) und den Umfang der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben,

4.2.5 den Bewilligungszeitraum,- dieser kann bei Zuwendungen
zur Projektförderung über das laufende Haushaltsjahr
hinausgehen, soweit hierfür eine haiishaltsrechtliche Er-
mächtigung vorhanden ist,

4.2.6 bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere Stellen
(Nr. 1.4) die ausdrückliche Benennung der Stelle, gegen-
über der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist,

4.2.7 soweit zutreffend den Hinweis auf die in Nrn. 3.6.2 bis
3.6.4 bezeichneten subventionserheblichen Tatsachen so-
wie auf die Offenbarungspflicht nach § 1 Hess.SubvG in

i Verbindung mit § 3 SubvG,
4.2.8 soweit zutreffend die Anforderung einer Überleitungs-

rechnung auf Einnahmen und Ausgaben (Nr. 3.4 zu § 23),
4.2.9 die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige

Abweichungen (Nr. 5)
4.2.10 und gegebenenfalls eine Rechtsbehelfsbelehrung.
4.3 Die Bewilligungsbehörde kann, anstatt einen Zuwen-

dungsbescheid zu erlassen, ausnahmsweise einen Zuwen~
dungsvertrag mit dem Zuwendungsempfänger schließen.
(§ 54 HVwVfG). Hierbei gelten die Vorschriften für Zu-
wendungen, durch Bescheid sinngemäß.

4.4 Ein Abdruck des Zuwendungsbescheides oder des Zu-
wendungsvertrages ist mit einer Zweitschrift des Antrags
dem Rechnungshof nur auf besondere Anforderung zu
übersenden.

4.5 Stellt sich, beispielsweise aufgrund einer Mitteilung des
Zuwendungsempfängers, heraus, dass der Zuwendungs-
zweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen
ist, hat die Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob das Vorha-
ben eingeschränkt, umfinanziert oder notfalls eingestellt
wird oder ob die Zuwendung ausnahmsweise erhöht wer-
den kann.

5 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid
5.1 Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36

HVwVfG für Zuwendungen zur institutionellen Förde- 6.2
rung (ANBest-I) und zur Projektförderung (ANBest-P)
sowie zur Projektförderung bei Gebietskörperschaften
(ANBest-GK) ergeben sicJ^ aus den Anlagen 1 bis 3. Sie

sind zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu ma-
chen. Die Bewilligungsbehörde darf — auch nach Be-
kanntgabe des ZuwendungsbescheidST—
bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mit-
teln eines Ansatzes des Haushalts- oder Wirtschaftsplans
für Zwecke eines anderen Ansatzes zulassen,
bei Projektförderung im iSinzelfall eine Überschreitung
der Einzelansätze des Finanzierungsplans um mehr als
50 vom Hundert zulassen, soweit die Überschreitung
durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzel-
ansätzen ausgeglichen werden kann,

bei Projektförderung einen einfachen Verwendungsnach-
weis nach Nr. 6.6 ANBest-P.zulassen für juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts und Unternehmen, bei de-
nen das Land Rechte nach § 53 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes (HGrG) oder § 67 hat. Voraussetzung ist, dass die
Bücher nach den Regeln der kaufmännischen doppelten
Buchführung oder entsprechend den für den Bund, ein
Land oder eine Gemeinde geltenden haushaltsrechtlichen
Vorschriften geführt werden. Ein einfacher Verwen-
dungsnachweis kann auch zugelassen werden, wenn die
zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung auch
ohne Belege an Hand einer summarischen Darstellung der
Einnahmen und Ausgaben nachprüfbar ist,

bei Vorliegen besonderer Umstände Fristen für die Vor-
lage der Verwendungsnachweise abweichend von den All-
gemeinen Nebenbestimmungen festlegen und auf die Vor-
lage von Belegen verzichten.
Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen (Nr. 5.1) hin-
aus soll je nach Art, Zweck und Höhe der Zuwendung so-
wie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbe-
scheid bzw. in Besonderen Nebenbestimmungen insbe-
sondere geregelt werden:

bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt
dinglicher Rechte an Gegenständen zur Sicherung der
zweckentsprechenden Verwendung oder eines etwaigen
Erstattungsanspruchs,
bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen
die Rückzahlung und Verzinsung sowie die Sicherung des
Erstattungsanspruchs,
bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentli-
chungen die Lieferung einer angemessenen Zahl von Frei-
stücken,

die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrech-
ten, die Übertragung von Schutzrechten auf das Land
oder seine angemessene Beteiligung an den Erträgen aus
diesen Rechten,
bei Zuwendungen für Forsehungs- und sonstige wissen-
schaftliche Arbeiten die Nutzbarmachung der Ergebnisse
für die Allgemeinheit, zum Beispiel durch Veröffentli-
chung,

die Beteiligung fachtechnischer Dienststellen,
Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachwei- I
ses; dabei kann die Bewilligungsbehörde die Auszahlung I
eines angemessenen Restbetrages der Zuwendung von der I
Vorlage des Verwendungsnachweises abhängig machen, |
bei Zuwendungen an Unternehmen, bei denen das Land
Rechte nach § 53 HGrG oder § 67 hat, die Prüfung auelr
der zweckentsprechenden sowie der wirtschaftlichen und
sparsamen Verwendung der Zuwendungen durch einen
sachverständigen Prüfer, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer,
und die Vorlage des Berichts über diese Prüfung,
bei institutioneller Förderung die entsprechende Anwen-
dung haushaltsrechtlicher Vorschriften des Landes.

Zuwendungen für Baumaßnahmen
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen ist die fachlich zu-
ständige technische staatliche Verwaltung zu beteiligen.
Von einer Beteiligung darf abgesehen werden, wenn die
für eine Baumaßnahme vorgesehenen Zuwendungen von
Bund und Ländern zusammen 500 000 Deutsche Mark
nicht übersteigen. Von einer Beteiligung soll ferner abge-
sehen werden, wenn das Land bei der Bemessung der
zuwendungsfähigen Ausgaben Richtsätze zugrunde ge-
legt hat.
Die baufachlichen Ergänzungsbestimmungen (ZBau) zu
den W zu § 44 BHO in der jeweils gültigen ̂ assung (An-
hang 1) sind sinngemäß anzuwenden. Abweichungen, und
Besonderheiten werden auf dem Erlasswege geregelt.

5.1.4

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6
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Soweit Regelungen nach Nr. 6.2 den Verwendungsnach-
weis betreffen, ist auch das Einvernehmen mit dem Rech-
nungshof herzustellen.

Auszahlung der Zuwendung
Die Zuwendungen sollen regelmäßig erst ausgezahlt wer-
den, wenn der Zuwendungsbescheid bestandskräftig ge-
worden ist. Der Zuwendungsempfänger kann die Be-
standskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und
damit die Auszahlung beschleunigen, wenn er erklärt,
dass er auf einen Rechtsbehelf verzichtet.
Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher
ausgezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von
zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im
Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden, sofern
nicht Teilbeträge zu festgelegten Terminen zugelassen
sind.

Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur
Teilbeträge ausgezahlt und die Auszahlung in der Regel
davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung
der bereits gezahlten Teilbeträge in summarischer Form
nachgewiesen wird.
Zuwendungen können in geeigneten Fällen erst nach Vor-
lage des Verwendungsnachweises in einer Summe ausge-
zahlt werden.

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides, Erstattung der Zuwendung und Verzin-
sung

Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwen-
dungsbescheiden sowie die Erstattung der Zuwendung
und die Verzinsung des Erstattungsanspruchs richten sich
nach Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere
§§ 48, 49, 49 a HVwVfG, §§ 45, 47, 50 Zehntes Buch So-
zialgesetzbuch) oder anderen Rechtsvorschriften. Die er-
forderlichen Verwaltungsakte sind im Allgemeinen unter
Angabe der Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen
(§39 HVwVfG). ^
Es ist wie folgt zu verfahren:
Die Bewilligungsbehörde hat die Zuwendung, auch wenn
sie bereits verwendet worden ist, insoweit unverzüglich
zurückzufordern, als im Zuwendungsbescheid enthaltene
Befristungen wirksam geworden oder Bedingungen ein-
getreten sind (§ 36 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 HVwVfG). Eine
auflösende Bedingung ist insbesondere in einer nachträg-
lichen Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Fi-
nanzierung nach Nr. 2 der Allgemeinen Nebenbestim-
mungen zu sehen.

Die Bewilligungsbehörde hat regelmäjßig einen Zuwen-
dungsbescheid nach §§ 48,49 a HVwVfG mit Wirkung für
die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüglich zu-
rückzunehmen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits
verwendet worden ist; zurückzufordern, insbesondere so-
weit der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbe-
scheid durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Be-
ziehung unrichtig oder unvollständig waren. Dies ist an-
zunehmen, wenn bei richtigen oder vollständigen Anga-
ben der Zuwendungsbescheid nicht ergangen oder die Zu-
wendung in geringerer Höhe bewilligt worden wäre.
Die Bewilligungsbehörde hat regelmäßig einen Zuwen-
dungsbescheid nach §§ 49, 49 a HVwVfG mit Wirkung
auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise unverzüg-
lich zu widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie be-
reits verwendet worden ist, zurückzufordern, soweit sie
nicht oder nicht mehr ihrem Zweck entsprechend ver-
wendet werden wird. Bei der Entscheidung über den Um-
fang des Widerrufs soll die Zeit der zweckentsprechenden
Verwendung angemessen berücksichtigt werden. Die Be-
willigungsbehörde kann von einem Widerruf des Zuwen-
dungsbescheids absehen, wenn
— der Zuwendungsempfänger nachweist, dass die Ge-

genstände für den Zuwendungszweck nicht mehr ge-
eignet sind und ein vermögenswerter Vorteil nicht
mehr gezogen werden kann,

— die Gegenstände mit Einwilligung der Bewilligungs-
behörde für ändere förderungsfähige Zwecke verwen-
det werden,

— seit der Anschaffung oder Fertigstellung der Gegen-
stände bei Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten 25 Jahre, im Übrigen 10 Jahre vergangen sind,
sofern nicht ohnehin bereits vorher die Frist der zeit-

. liehen Bindung abgelaufen ist.

6.3
Die Bewilligungsbehörde hat zu prüfen, ob der Zuwen-
dungsbescheid nach §§ 49, 49 a HVwVfG mit Wirkung
auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu wider-
rufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwen-
det worden ist, zurückzufordern ist, soweit der Zuwen-
dungsempfänger • _ ...

— die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten
nach Auszahlung für fällige Zahlungen verwendet
oder

— die mit dem Zuwendungsbescheid verbundene Auf-
lage (vgl. § 36 Abs. 2 Nr. 4 und 5 HVwVfG) nicht oder
nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbeson-
dere den Verwendungsnachweis nicht wie vorge-
schrieben führt oder nicht rechtzeitig vorlegt sowie
Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt.

Es ist stets darauf zu achten, dass die Rücknahme oder der
Widerruf des Zuwendungsbescheides innerhalb der Jah-
resfrist nach § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 2 Satz 2 HVwVfG
erfolgt. § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2
HVwVfG sind anzuwenden, wenn die Behörde nachträg-
lich erkennt, dass sie den beim Erlass eines begünstigen-
den Verwaltungsakts vollständig bekannten Sachverhalt
unzureichend berücksichtigt oder unrichtig gewürdigt
und deswegen rechtswidrig entschieden hat.
Die Jahresfrist des § 48 Abs. 4 Satz 1 und § 49 Abs. 2
Satz 2, Abs. 3 Satz 2 HVwVfG wird in Lauf gesetzt, wenn
die Behörde positiv Kenntnis von den Tatsachen, die die
Rücknahme oder den Widerruf des Verwaltungsakts
rechtfertigen, erhalten hat. Die Behörde erlangt diese po-
sitive Kenntnis, wenn der nach der innerbehördlichen Ge-
schäftsverteilung zur Rücknahme oder Widerruf des Ver-
waltungsakts berufene Amtswalter oder ein sonst inner-
behördlich zur rechtlichen Überprüfung des Verwal-
tungsakts berufener Amtswalter die die Rücknahme oder
den Widerruf des Verwaltungsakts rechtfertigenden Tat-
sachen feststellt. Die fristerhebliche Feststellung ist ge-
troffen, sobald diese Tatsachen vollständig, uneinge-
schränkt und zweifeisfrei ermittelt sind. j
Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig '
und von diesem Zeitpunkt an mit 6 vom Hundert für das
•Jahr zu verzinsen, soweit nicht im Einzelfall ein anderer
Zinssatz vereinbart oder festgelegt ist. Im Fall der Rück-
nahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht
der Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder
Widerrufsbescheid anzugebenden Zeitpunkt des Eintritts
der Unwirksamkeit. Das ist regelmäßig der Tag, an dem
die zur Rücknahme oder zum Widerruf führenden Um-
stände eingetreten sind. Bei Eintritt einer rückwirkenden
auflösenden Bedingung entsteht der Erstattungsanspruch
im Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung.

Wird die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten
zur Erfüllung, des Zuwendungszwecks verwendet (Nr.
8.2.4) und wird der Zuwendungsbescheid nicht widerru-
fen, sind regelmäßig für die Zeit von der Auszahlung bis
zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen
in Höhe von 6 vom Hundert für das Jahr zu verlangen, so-
weit nicht im Einzelf all ein anderer Zinssatz vereinbart
oder festgelegt ist.

Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung
der Zuwendung absehen, wenn der zurückzufordernde
Betrag nicht mehr als 1 000 Deutsche Mark beträgt. Sie
kann ferner auf die Erhebung von Zinsen verzichten,
wenn der Zinsanspruch nicht mehr als 100 Deutsche Mark
beträgt.

Überwachung der Verwendung
Die Verwaltung hat die Verwendung der Zuwendung zu
überwachen.

Wer Ausgaben für Zuwendungen bewirtschaftet, hat für
jedes Haushaltsjahr eine besondere nach Titeln geglie-
derte Übersicht zu fuhren über
Empfänger, Art, Hohe und Zweck der Zuwendung,
die zur Zahlung angewiesenen oder vom Zuwendungs-
empfänger angeforderten Beträge sowie die eingegange-
nen Verpflichtungen, *
den vorgeschriebenen Zeitpunkt für die Vorlage des Ver-
wendungsnachweises, dessen Eingang, defi. Zeitpunkt der
Prüfung durch die Verwaltung und die Afogabe an die
rechnungsiegende Stelle. r t

Dem Rechnungshof ist auf besondere Anf ordefttng der In-
halt der Übersicht nach Nr. 9.2 mitzuteilen;aMit dessen
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Einwilligung können vereinfachte Übersichten geführt
werden.

10 Nachweis der Verwendung
10.1 Die Bewilligungsbehörde hat von dem Zuwendungsemp-

fänger den Nachweis der Verwendung entsprechend den
Nebenbestimmungen zu verlangen. Soweit die Zuwen-
dung als Festbetrag oder aufgrund von Kostenpauschalen
gewährt wird, können abweichend von den Allgemeinen
Nebenbestimmungen in den einzelnen Förderrichtlinien
Erleichterungen für den Nachweis der Verwendung im
Einvernehmen mit dem Rechnungshof zugelassen werden.

10.2 Werden für denselben Zweck Zuwendungen sowohl vom
Land als auch von anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts bewilligt, sollen nach näherer Verein-
barung der Verwendungsnachweis und gegebenenfalls
der Zwischennachweis nur gegenüber einer Stelle er-
bracht werden. Im Allgemeinen wird die Stelle in Be-
tracht kommen, welche die größte Zuwendung bewilligt
hat oder die dem Sitz des Zuwendungsempfängers am
nächsten liegt. Beträgt die Zuwendung des Landes mehr
als 100 000 Deutsche Mark, ist der Rechnungshof vor dem
Abschluss der Vereinbarung zu hören, in jedem Fall ist er
von einer getroffenen Vereinbarung zu unterrichten.

11 Prüfung des Verwendungsnachweises
11.1 Die Bewilligungsbehörde, die nach Nr. 1.4 zuständige

oder sonstige beauftragte Stelle hat — auch im Hinblick
auf die Jahresfrist nach § 48 Abs. 4 und § 49 Abs. 2 Satz 2
HVwVfG — unverzüglich nach Eingang des Zwischen-
oder Verwendungsnachweises zu prüfen, ob

11.1.1 der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zu-
wendungsbescheid (einschließlich der Nebenbestimmun-
gen) festgelegten Anforderungen entspricht,

11.1.2 • die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder
Verwendungsnachweis und gegebenenfalls den beigefüg-
ten Belegen zweckentsprechend verwendet worden ist,

11.1.3 der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht
worden ist. Ggf. sind Ergänzungen oder Erläuterungen zu
verlangen und örtliche Erhebungen durchzuführen. Vor-
gelegte Belege sind nach Einsichtnahme an den Zuwen-
dungsempfänger zurückzugeben.

11.2 Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem
Vermerk (Prüfungsvermerk) niederzulegen. Die Prüfung
kann sich auch auf Stichproben beschränken; soweit ein
begründeter Verdacht auf Missbrauch der Landesmittel
besteht, ist eine vollständige Prüfung aller Sachverhalte
erforderlich.

11.3 Die prüfende Stelle übersendet den nach Nr. 1.4 beteilig-
ten Stellen eine Ausfertigung des Sachberichts und des
Prüfungsvermerks.

11.4 Je eine Ausfertigung des Prüfungsvermerks ist mit einer
Ausfertigung des Zwischen- oder Verwendungsnachwei-
ses zu den Bewilligungsakten zu nehmen und der rech-
nungsiegenden Stelle mit den zur Einordnung in die Be-
legsammlung erforderlichen Angaben zu übersenden. Die
rechnungsiegende Stelle hat die ihr übersandten Prü-
fungsvermerke und die Zwischen- und Verwendungs-
nachweise zu den entsprechenden Kassenbelegen zu neh-
men und zusammen mit der Rechnung vorzulegen.

GK etwas anderes bestimmt ist: Nr. 1.3 Satz 2 findet keine
Anwendung.

13.2 Zuwendungen für Investitionen werben grundsätzlich im
Wege der Anteilfinanzierung bewilligt (§§ 34 Abs. 2, 43
FAG).

13.3 Zuwendungen sollen nur bewilligt werden, wenn im Ein-
zelfall die zuwendungsf^higen Ausgaben mindestens
25 000 Deutsche Mark xaM die Zuwendung mindestens
10 000 Deutsche Mark betragen.

13.4 Für Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid gilt
statt Nr. 5 folgende Regelung:

13.4.1 Allgemeine Nebenbestimmungen (AJMBest-GK) im Sinne
des § 36 HVwVfG ergeben sich aus der Anlage 3. Sie sind
zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen.

13.5 Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen unterbleibt die
Beteiligung der technischen staatlichen Verwaltung nach
Nr. 6.1, wenn die Baumaßnahme von der bautechnischen
Dienststelle des kommunalen Zuwendungsempfängers
geplant oder geprüft worden ist. Die baufachlichen Er-
gänzungsbestimmungen (ZBau) zu den VV zu § 44 BHO in
der jeweils gültigen Fassung (Anhang 1) sind sinngemäß
anzuwenden. Von einer Beteiligung nach Nr. 6.1 ist ferner
abzusehen, wenn die für eine Baumaßnahme vorgesehe-
nen Zuwendungen von Bund und Ländern zusammen
500 000 Deutsche Mark nicht übersteigen oder wenn das
Land bei der Bemessung der zuwendungsfähigen Ausga-
ben Richtsätze zugrunde gelegt hat.
Dies gilt nicht, wenn die Zuwendung 90 vom Hundert
oder mehr der zuwendungsfähigen Kosten betragt.

13.6 Für die Anforderung und Auszahlung der Zuwendungen
gilt Folgendes:

13.6.1 Die Auszahlung der Zuwendungen richtet sich nach dem
. Zahlungserlass in der jeweils geltenden Fassung. Schluss-
zahlungen sollen spätestens sechs Monate nach Vorlage
des Verwendungsnachweises erfolgen, sofern dies nach
den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides möglich
ist.

13.6.2 Zuwendungen von nicht mehr als 50 000 Deutsche Mark
werden erst nach Vorlage des Verwendungsnachweises in

•• einer Summe ausgezahlt.
13.6.3 Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung

hat die Bewilligungsbehörde in der Regel einen einfachen
Verwendungsnachweis zu verlangen. Der einfache Ver-
wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und
einem zahlenmäßigen Nachweis, in dem die Einnahmen
und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finan-
zierungsplans summarisch dargestellt werden. Auf die
Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet.

13.7 Für Maßnahmen mit einem Förderungszeitrauni bis zu
drei Jahren sind Zwischennachweise nicht zu fordern. Bei
Maßnahmen, die sich über einen längeren Zeitraum er-
strecken, ist auf Verlangen des Rechnungshofe zu.bestiin-
men, dass Zwischennachweise zu erbringen sind.

13.8 Die Bewilligungsbehörde kann von einer Rückforderung
absehen, wenn der zurückzufordernde Betrag 5 000 Deut-
sche Mark nicht übersteigt; sie kann auf &ie Erhebung von
Zinsen verzichten, wenn der zurückzufordernde Betrag
1 000 Deutsche Mark nicht übersteigt. !

14 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung
Beträgt die Zuwendung oder bei Finanzierung durch
mehrere Stellen (Nr. 1.4) der Gesamtbetrag der Zuwen-
dung bei institutioneller Förderung für ein Haushaltsjahr
oder bei einer Projektförderung weniger als 100 000 Deut-
sche Mark, kann das zuständige Ministerium bei Anwen-
dung der Nrn. 1 bis 12 im Einzelfall Erleichterungen zu-
lassen. Ein der Sachlage angemessener Verwendungs-
nachweis ist jedoch -unerlässlich.

15 Besondere Regelungen
15.1 Soweit das zuständige Ministerium nicht nach den Nrn. 1

bis 14 ermächtigt ist, Ausnahmen zuzulassen, sind solche-
im Einzeifall im Einvernehmen mit dem Ministerium* der
Finanzen möglich.

15.2 Für einzelne Zuwendungsbereiche kann das zuständige
Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium der
Finanzen ergänzende oder abweichende Verwaltungsvor-
schriften zu den Nrn. 1 bis 13 erlassem.Werden beste-
hende Verwaltungsvorschriften geändert, ist das Ministe-
rium der Finanzen ebenfalls nach Satz lt$u beteiligen.
§ 103 ist zu beachten. ,,

Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungs-
empfänger
Wird im Zuwendungsbescheid vorgesehen, dass der Zu-
wendungsempfänger die Zuwendung zur Erfüllung des
Zuwendungszwecks an Dritte als weitere Zuwendungs-
empfänger weiterleiten darf, so ist bei der Bewilligung
festzulegen, unter welchen Voraussetzungen der Zuwen-
dungsempfänger die Betrage weiterleiten darf und wie die
zweckentsprechende Verwendung ihm gegenüber nach-
zuweisen ist. Hierbei ist sicherzustellen, dass die für den
Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen des
Zuwendungsbescheides (einschließlich der Nebenbestim-

" mungen), soweit zutreffend, auch dem Dritten auferlegt
werden.

Zuwendungen zur Projektforderung an Gebietskörper-
schaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörper-
schaften
Bei Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskör-
perschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörper-
schaften gelten die Nrn. 1 bis 4, 6 bis 12, 14 und 15 ent-
sprechend, soweit nicht nachfolgend oder in den ANBest-
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